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RS OGH 1991/8/29 15Os5/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1991

Norm

StPO §270 Abs1

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Vorsitzende des Schö5engerichtes zur Abfassung der schriftlichen Urteilsausfertigung länger als

die dem Verteidiger zustehende - hier gemäß § 285 Abs 3 StPO vierwöchige - Rechtsmittelfrist benötigte, beeinträchtigt

nicht das Prinzip der "Wa5engleichheit", denn dieses bezieht sich allein auf das Verhältnis der prozessualen Rechte des

Anklägers im Verhältnis zu jenen des Angeklagten; dem Ankläger steht dieselbe Rechtsmittelfrist zur Verfügung wie

dem Angeklagten.
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